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und Möglichkeiten des Staates?" Das wäre ja lächerlich. Oder follen
wir fagen: „Wenn man in diefem Amte ohne die Liebe Chrifti nicht
auskommt, dann gehört es eben gar nicht in die Hände des Staates,
fondern in die der Kirche?" Im Gegenteil, wir freuen uns gerade
darüber, daß der Staat Gebiete hat, wo er Chriftus dient, und wir
erachten es als unfere Aufgabe, ihn in diefem Prozeß zu fördern. Wir
lehen gerade darin eine Rechtfertigung des Staates, nämlich die
allmähliche Ueberwindung feiner heidnifchen Natur, damit er fchließlich
dem Gottesreiche Platz mache. Es mag fein, daß der Staat gefchloffener
wäre, wenn er bloß den Geift der Strengen, vergeltenden Gerechtigkeit
kennen würde, daß er für einen Formalisten und Pedanten beffer zu
definieren und zu rubrizieren wäre, aber wir danken Gott, daß er in
diele heidnifche Gefchloffenheit hineingebrochen ill und Leben
hineingetragen hat!

Und in eben diefem Prozeß der Fleifchwerdung des Wortes fehen
wir auch die einzige Möglichkeit und Rechtfertigung der Kirche, die
auch zu ihrer fchließlichen Ueberwindung führt, indem fie fich ausgibt
und erfüllt im Dienfte des Reiches Gottes, um der Herrfchaft Chrifti
über die gefamte Schöpfung zum Durchbruch zu verhelfen.

Otto Hürlimann.

Leo Jud
nach der Niederlage der Zürcher bei Kappel1).

Zwingiis Tod auf dem Schlachtfeld vermag in uns fehr verfchiedene
Gefühle auszuloten. Auf der einen Seite bewundern wir feine Hingabe
für die als recht erkannte Wahrheit bis zum Tode. Andererfeits erweckt
Zwingiis Ende auf dem blutigen Schlachtfeld ftärkfte Bedenken; denn
als felber Gewalttätiger ift er von Gewalttätigen ums Leben gebracht
worden. Er wurde nicht als Wehrlofer vernichtet, fondern als einer ging
er zugrunde, der fich felber zur Wehr fetzte. Fritz Blanke entwirft von
Zwingli nach diefer Richtung hin in feiner Schrift „Der junge Bullin-
ger" folgendes Bild: „Zwingli ift derjenige Theologe der Reformationszeit,

der von allen den größten unmittelbaren Einfluß auf die Staats-
gefchäfte ausgeübt hat. Er hat die Beurlaubung (das heißt Entlaffung)
politifch und kirchlich unficherer Ratsmitglieder veranlaßt (Winter
1528/29), und erreicht, daß der Große Rat der Zweihundert, der bisher
über Krieg, Frieden und Bündniffe zu entfcheiden hatte, diefes Recht
verlor (1528); es ging über an den fogenannten Geheimen Rat, einen
aus fechs Männern beftehenden Ausfchuß, der von 1528 an im wefentlichen

die zürcherilche Politik machte und in dem Zwingli die wichtigfte
x) Diefer Beitrag mag, gerade im Zufammenhang mit dem Vortrag von Hürlimann,

den Lefern zeigen, wie wenig mit der bloßen hiflorifchen Reformation die
Probleme der Sache Chrifti für immer gelöft worden find. D. Red.
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Stimme hatte. Ebenfo unbeftritten ift es, daß Zwingli zum erften
Kappelerkrieg getrieben hat und daß er die Möglichkeiten, die der erfte
Kappeier Landfriede bot, rückfichtslos ausnützte." Es ift klar, daß ein
folches Vorgehen, dem kein Erfolg befchieden war, fchwerwiegende
Folgen haben mußte. Wenn Blanke fchreiben kann: „Der Geift klerikaler

Selbltüberhebung dürfte auch an den Theologen des Zwingli-
kreifes nicht ganz fpurlos vorübergegangen fein", gibt dies erft recht
zu denken. Daß ein nicht ganz geringer Teil von Zürichs Bürgerfchaft
mit der Rückkehr zum Katholizismus liebäugelte, kam beifpielsweife
darin zum Ausdruck, daß ein Peter Füßli und feine Freunde nach
Einfiedeln wallfahrteten. Auf der andern Seite flanden jene, die unentwegt
am gefamten Reformationswerk Zwingiis feilhielten. In der Mitte
finden wir die große Zahl derer, die zwar religiös bei Zwingiis Pofition
verblieben, aber gefonnen waren, deffen Politik preiszugeben. Ihre
Stellungnahme fand in den acht Artikeln des Meilener Verkommniffes
ihren Niederfchlag. Diefe Meilener Artikel find aus den geheimen
Befprechungen der Unzufriedenen der Stadt mit denen auf dem Lande
hervorgegangen. Am 28. November des Jahres 1531 wurde diefe
Meilener Uebereinkunft von den Verordneten der Landfchaft angenommen.
Als Antrag ging Sie an Bürgermeifter und Rat zu Zürich. Zu allen acht
Punkten gab der Rat einen zultimmenden Befcheid. Diefer Befchluß
wurde in Form eines Spruchbriefes herausgegeben. Als fogenannter
Pfaffen- oder Kappelerbrief wandte er fich gegen die politifche Tätigkeit

der PSarrer.
Bezeichnenderweife ill es zwifchen Bullinger und Leo Jud, den

beiden Führern der Reformationskirche in Zürich, nach Zwingiis Tod
zu einer Kontroverfe gekommen über die Frage der Regelung des
Verhältniffes von Kirche und Staat. Heinrich Bullinger verfocht dabei im
ganzen in allerdings abgefchwächter Form den Standpunkt Zwingiis.
Bullinger knüpft an die Einftellung des früheren Zwingli an, der „nur"
der Gewiffensberater der Obrigkeit hatte fein wollen. Es ging Bullinger
vor allem um die unabhängige Predigt. Er duldete keine Einfchränkung

der Freiheit der Predigt des göttlichen Wortes. Andererfeits hatten

Bullinger und die andern Pfarrer verfprochen, fich nicht in die
Staatsgelchäfte einzumifchen.

Einen entfcheidenden Schritt weiter von Zwingli weg als Bullinger
tat Leo Jud. Ihm Ichwebte der Gedanke einer Trennung von kirchlicher
und Staatlicher Gewalt vor. Die Erlebniffe nach der zürcherifchen
Niederlage bei Kappel hatten in Leo Jud den Wunfeh nach diefer Scheidung

heranreifen laffen.
Am Abend des 12. Oktober des Jahres 1531 war Meifter Leus

Leben, wie Leo Jud im Volksmunde hieß, von leinen und vor allem des

toten Zwingiis Gegnern bedroht geweien. Der neue Oberkommandant
von Zürichs Truppen, Hans Efcher, führte die Verhandlungen mit den
katholifchen Innerlchweizern fo, daß Leo Jud fich veranlaßt fah, gegen
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die offenfichtliche Vernachläffigung der evangeliiehen Kirchenintereffen
auf der Kanzel öffentlich Proteft zu erheben. Hans Efcher bedrohte
daraufhin Leo Juds amtliche Stellung, Freiheit und Leben. Bürgermeifter

Walder gelang es durch gefchicktes Vorgehen, Eicher zum Nachgeben

zu zwingen. Leo Juds Pofition war für einmal gerettet.
Nicht allzu lange hernach kam es aber aufs neue zu einer großen

Spannung. Leo Jud hielt eine gewaltige Strafpredigt, weil die führenden

Regenten Zürichs fich gegenüber den Katholifchen Orten äußerft
nachgiebig erwiefen hatten. Die erboften Ratsherren verlangten hierauf
Leo Juds Verhaftung. Nach eingehender Beratung faßte aber der Rat
ftatt deffen den Befchluß, daß inskünftig die Pfarrer vor dem Halten
einer Strafpredigt ihren Tadel und ihre Einwände perfönlich dem Rat
vorzubringen hätten. Von daher datiert jene eigentümliche Uebung im
alten Zürich, daß die Pfarrer, mit der Bibel unter dem Arm, oft und
uneingeladen vor den Rat traten, um ihn felbft in den heikelften Staats-
gefchäften zur Rechenfchaft zu ziehen. Solcherlei fchwerwiegende und
nachhaltige Erfahrungen veranlaßten in Leo Jud den bereits erwähnten
Entfchluß, einer Trennung der ftaatlichen und kirchlichen Gewalt das
Wort zu reden, als die Durcharbeitung der neuen Kirchenverfaffung
hiefür die paffende Gelegenheit bot. Leo Jud fchwebte eine von der
Gemeinde zu wählende neue kirchliche Behörde vor, die das Sittliche
und kirchliche Verhalten des Einzelnen genau überwachen follte. Bereits
im Jahre 1525 waren Zwingli und Leo Jud bei der Einführung des
Abendmahles für die Ausübung einer kirchlichen Banngewalt gewefen.
Doch fand diefer Vorfchlag beim Rat keine Annahme. Der Staat duldete

keine kirchliche Strafbehörde. Die Ausfchließung vom Abendmahl
für Ehebrecher, Hurer, Wucherer, Trinker, Gottesläfterer, Bildverehrer
und Verbrecher war nicht zur Durchführung gekommen.

Sechs bis lieben Jahre Ipäter hatte Leo Jud neuerdings größte
Bedenken, das Abendmahl Gottlofen und Unwürdigen zu reichen. Leo
Jud wendet fich jetzt gegen Zwingiis theokratifche Anfchauung, die er
früher felber geteilt hatte, daß es der chriftlichen, vom Worte Gottes
geleiteten Obrigkeit nicht nur zuftehe, fondern ihre Pflicht fei, die
nötigen Verordnungen betreffend chriftliche Zucht und Ordnung zu
erlaffen und zu handhaben. Statt deffen erfcheinen Leo Jud nunmehr
Staat und Kirche als völlig verfchiedenartige Größen und Gewalten.
Leo Jud verlangt zwar keine Kirche, in der keine Sünder find; aber er
fordert eine Kirche von lauter Reuigen. Leo Weiß gibt in feinem Buch:
„Leo Jud, Ulrich Zwingiis Kampfgenoffe 1482—1542" den
Briefwechfel wieder, der fich Zwilchen Heinrich Bullinger und Leo Jud hierüber

entlpann. Refigniert fchreibt Bullinger: „Wir werden auch die
Welt nicht anders können machen, denn wie fie von Anfang gewefen
ift." Mit Recht entgegnet Leo Jud Solgendermaßen: „Abfolute
Vollkommenheit Sordert niemand, aber Stetes Streben nach dem Vollkommenen.

Daher Sollte man auch nicht fo verderbliche Reden führen: ,Wir
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werden die Welt nicht anders machen, denn wie fie von Anfang
gewefen ill.' Warum denn predigen wir? Gott hat uns aus der Finfternis
zum Lichte berufen; das Chriftentum ill eine Erneuerung der Welt, der
Chrift eine neue Kreatur. Ja, gerade daran haben wir aufs eifrigfte zu
arbeiten, daß die Welt anders werde. Oh, laß uns doch trachten, daß
die Kirche immer Chrifti würdiger und vollkommener werde!"

Eine fchriftliche Antwort Bullingers auf dielen Brief Meifter Leus
liegt nicht vor. Die beiden Freunde fcheinen fich mündlich geeinigt zu
haben. Die von ihnen im Sommer 1532 ausgearbeitete „Prediger- und
Synodalordnung" ficherte der Kirche in dogmatiicher Hinficht volle
Selbftändigkeit zu, brachte ihr aber nur ein höchft befcheidenes Selbft-
verwaltungsrecht.

Nach der AuSStellung dieSer Zürcher Prediger- und Synodalordnung
wurden Leo Juds Bedenken hinfichtlich der Stellung des Staates

zur Kirche und gegen einen unevangeliichen Zwang wieder lebendig.
Diesmal ftand Jud das Vorbild der mähriSchen Brüder vor Augen. Der
Schlefifche Edelmann Kaipar SchwenckSeld und leine „echt evange-
liSche", vom Staate unabhängige und darum zwangsloie Gemeinde
wurden für kurze Zeit Juds Ideal. Schwenckfeld war im Jahre 1529
nach Straßburg geflohen. Von dort aus begann er mit Leo Jud Briefe
zu wechfeln. Als reiner Spiritualift und Subjektivift fah Schwenckfeld
in allem Statutarifchen und Inftitutionellen eine unerlaubte Vergröberung

der Religion. Die Kindertaufe lehnte er ab. Vor allem trat er für
die Notwendigkeit der Glaubensfreiheit ein. Die Forderung der
Unabhängigkeit der Glaubensüberzeugung des Einzelnen und der religiöfen
Gemeinfchaft von allem ftaatlichen Zwang Sagte Jud vor allem zu. In
lehr Ichroffer Weile hat Bullinger verlucht, diele Auffaffungen
Schwenckfelds bei feinem Freunde Jud zu bekämpfen. Bullingers
Argumente und Zufprache fchlugen bei Leo Jud ein und hatten eine
vollkommene Umkehr zur Folge. Schon am 25. Dezember des Jahres 1533
fagte er fich für immer von Schwenckfeld los. Ja, er fieht jetzt in
Schwenckfeld einen vom Geifte des Satans Getriebenen.

Für uns ill das Wichtige dies, daß ein folcher Konflikt wie der
foeben befchriebene im Schöße der zürcherifchen Kirche der Reformationszeit

an führender Stelle bei ihrer oberften Leitung hat ausbrechen
können. Wie unheimlich mutet Bullingers Bekenntnis an, daß die Welt
nicht zu ändern fei! Was er im ftillen oft gedacht haben wird, hat er in
den oben angeführten Worten vielleicht etwas unbedacht zu Papier
gebracht. Nicht umfonft liegt wohl keine fchriftliche Antwort aus
Bullingers Feder vor, um dem Einwand Juds zu begegnen. Wenn diefer
unter Schwenckfelds Einfluß allen Zwang in Glaubensdingen eine Zeitlang

abgelehnt hat, io können wir dem nur zuftimmen. Dabei loll nicht
nur von der Seite des Staates her jeglicher Zwang unterbleiben, londern
in der chriftlichen Gemeinde muß er zu einer unbekannten Größe werden.

Er foil auch in der Form nicht neu erflehen, daß Pfarrer um ihre

226



Berufsftelle gebracht werden, wenn ihre evangeliiehen Anfchauungen
dogmatifch oder politifch nicht genehm find. Unlere Kirche foil eine
Volkskirche bleiben, deren Grundlage fo weit fein foil, daß auch ein
Kafpar Schwenckfeld getroft in ihr Platz hätte, wenn er heute unter
uns leben würde. Von der Gegenfeite, die in der fpäteren Reformationszeit

Heinrich Bullinger verkörpert, ill unbedingte Toleranz zu
verlangen. Beifpielsweife fei die Kindertaufe erlaubt und als fromme
kirchliche Sitte in Ehren gehalten, aber nicht für eine unerläßliche
Notwendigkeit erklärt; denn entfcheidend ill allein jene Taufe, von der der
Apoftel Paulus im fechften Kapitel des Römerbriefes fpricht. Wenn
der Geift fehlt, fo ift das Waffer nichts nütze. Wir wollen es Leo Jud
hoch anrechnen, daß er die Frage des Verhältniffes von Kirche und
Staat in der Reformationszeit in unabhängiger Weife durchdacht hat;
denn dies zeigt uns, daß die reformatorifche Antwort auf diele Frage
eine problematilche von jeher war und bis heute geblieben ift.

Hans Walter Frei.

Der Entfcheidung entgegen.
12. Mai 1943.

I.
Daß der Weltkampf nun rafch der Entfcheidung entgegendränge,

ift nach der in Afrika gefallenen Teilentfcheidung das allgemeine Urteil
und Empfinden. Diele Enticheidung wird zunächft als militärifche
verftanden, doch find damit von vornherein auch politifche und kulturelle
verbunden.

So in bezug auf das afrikanifche, fpeziell nordafrikanifche,
Gefchehen. Es hat zunächft freilich eine große militärifche Tragweite. Die
eine Hälfte des Weltkrieges, wenn man fich fo geometriieh ausdrücken
darf, ift damit entfchieden: nämlich das Schickfal jenes Planes, der von
Weftafrika und von Vorderafien her über den Kaukafus oder auch
durch die Türkei oder vom Mittelmeer her die logenannte Zange
anfetzend, das englifche Weltreich entzweifchneidend, durch den
Suezkanal und von Bagdad aus nach Indien vordringen wollte, während
vom Often her Japan in der entgegengefetzten Richtung vorftieße. Er
hatte eine Zeitlang große Chancen für die Verwirklichung — wenigftens

fah es fo aus —, und das englifche Weltreich war in furchtbarer
Gefahr. Diefe ift nun wohl, von Weften wie von Often her, befeitigt.
Auch ift das Mittelmeer wieder für die Durchfahrt nach Indien wie für
die Lieferung von Kriegsmaterial für Rußland auf dem kürzeften Wege
fall frei und wird es bald völlig fein. Weil dadurch für die englifchen
Schiffe 10 000 Seemeilen Fahrt gefpart werden, werden auch Millionen
von Schiffstonnage frei. Damit wird die fchwerfte Gefahr, die den
Alliierten drohte und immer noch droht, vermindert. Die Offenfive auf
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